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Codex Bonifatianus 1 noch der Apokalypsenkommentar des Prima-
sius in Oxford, Bodleian Library, Douce 140 (CLA II.237) und ein
Isidorcodex in St. Peterburg, Öffentliche Bibliothek, Q. v. I. 15 (CLA
XI.1618)49. Das Ms. Douce 140 hat England vermutlich niemals ver-
lassen, während auf der anderen Seite der Codex Bonifatianus 1 nach
Parkes niemals in England gewesen ist, – woraus sich ergeben würde,
daß der Glossator A ein Angelsachse war, der zunächst in der Heimat
tätig gewesen und dann auf den Kontinent gekommen ist. Daß der
Codex Bonifatianus 1 niemals in England gewesen sein kann, läßt sich
freilich nicht erweisen; Parkes hat dafür bloß das schwache Argument,
es wäre erstaunlich, wenn ein so außergewöhnliches Buch wie die
Evangelienharmonie des Victor von Capua auf der Insel gewesen wäre,
ohne dort Spuren zu hinterlassen50. Als ob nicht Tausende von Hand-
schriften verlorengegangen wären und wir die Wirkungen, die ein
Buch gehabt hat, immer verfolgen könnten! Parkes fährt dann fort,
daß die Marginalien des Glossators A wahrscheinlich nicht aus ande-
ren Quellen geschöpft, sondern eigenständig seien und in ihnen Züge
wiederkehren, die wir auch sonst von Bonifatius kennen, nämlich die
Betonung seiner persönlichen Autorität und seiner apostolischen Be-
rufung. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, interpretiert er allerdings
eine der Glossen in einem Sinn, der nicht ohne weiteres einleuchtet.
Im Jakobusbrief (1, 21) heißt es: in mansuetudine suscipite insitum ver-
bum, quod potest salvare animas vestras. Der Glossator A kommentiert
insitum verbum mit den Worten: id est quod praedico uobis, hoc est
euangelium51. Aus dem „auffallenden“ Gebrauch der 1. Person (prae-
dico) schloß Parkes, daß Bonifatius hier im Bewußtsein seiner eige-
nen, apostolischen Autorität spricht52. In Wirklichkeit dürfte das in
praedico enthaltene Subjekt der Apostel Jakobus sein, der hier ja in-
terpretiert wird. Das zeigt auch eine Glosse zum Jakobusbrief 2,12 sic
facite, sicut per legem libertatis incipientes iudicari. Sie lautet: id est sicut
per nos modo coepistis in noua lege iudicari sicque ali[o]s iudicate hoc est
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